




























unbeugsamen Lebenswillen des jüdischen Volkes" erkannt hatte und in seiner dramati-
sierenden Erzählung „der Tragödie von 1510" das Unrecht ebenfalls als „Justizmord"
bezeichnete.103 Der Nestor der brandenburgischen Geschichtsschreibung im 20. Jahrhun-
dert, Johannes Schultze, sprach 1963 vom „brutalen Prozeßverfahren", vom „Tiefstand
des Rechtswesens und der Geistesverfassung der Bevölkerung" und vom „flagranten
Justizmord".104 Schärfer urteilen Wolfgang Treue 1989 über das „Justizverbrechen"105

und die Publizistik im Gedenkjahr 2010, sei es „Der Tagesspiegel" vom 19. Juni mit der
Überschrift „Anatomie eines Verbrechens", sei es Götz Aly mit seiner Frage, wie es „zu
diesem justiziell verbrämten Staatspogrom gekommen" sei.106

Post festum und nach den Wertvorstellungen, mit denen wir heute leben wollen, sind diese
Einordnungen gewiss berechtigt oder doch intentional nachvollziehbar. Aber - und deshalb
habe ich den Prozessverlauf mit seinen Daten, .Beweisen' und Formalitäten verhältnismäßig
genau nachzuerzählen versucht — die Autoren von 1510 und 1511 sahen das ganz anders.
Für sie war Joachim I., der ja auch von Trithemius geradezu panegyrisch gepriesen wurde
als der „höchste Pfleger und Liebhaber der Gerechtigkeit",107 das eigentliche Herz des ge-
samten Verfahrens vom 13. Februar 1510 an, als er von dem Einbruch in Knobloch erfuhr
und unverzüglich Nachforschungen im ganzen Land befahl, über die Zusammenlegung
der Einzelverfahren in Berlin, Anfang Juni 1510, bis hin zur Einberufung des Gerichtes
in das Berliner Rathaus zum l., 3. und 4. Juli und zu der ihm in den Drucken von 1510
zugeschriebenen Strafzumessung vom 19. Juli und dem Vertreibungsbeschluss.
Es mag aus heutiger Sicht wie eine große Täuschung oder bestenfalls Selbsttäuschung
erscheinen, wenn 1510 und 1511 das Verfahren gegen Paul Fromm und die Juden als
„rechtsüblich" und allen formalen Ansprüchen voll genügend beschrieben wurde. Dem
Anspruch nach aber war es eben das - genau so wie die meisten anderen ähnlichen Prozesse
zwischen 1450 und 1550.108 Aus der Fülle möglicher Belege für diesen „Geist der Zeit",
der Rechtsgleichheit von Juden und Christen behauptete, nur ein Beispiel - entnommen
einer judenfeindlichen Dichtung von Thomas Murner (um 1515) über die Entehrung der
Jungfrau Maria. Dort fordert ein Abt als Zeuge von Juden und Christen dieselbe Wahr-
haftigkeit:

„Vnd was wir hie uff erde klagen,
Sol syn, alß ob wirs vor got sagen

Sagt dem iuden wie dem Christen:
Vnder warheit solt kein lügen mischen.. .""'9

Wem das zu theoretisch-idealistisch klingt, dem sei eine handfestere Nützlichkeitserwägung
angeboten: Judenvertreibung war im 15. und 16. Jahrhundert keine in das Belieben von
Städten und Herrschaften gehörende Angelegenheit, sondern konnte die aus der Lehre von
der Kammerknechtschaft der Juden abgeleiteten kaiserlichen bzw. königlichen obersten
Zuständigkeitsansprüche mit ihren großen finanziellen Konsequenzen berühren. Die von
vielen Städten Ende des 15. bis Anfang und Mitte des 16. Jahrhunderts beantragten Privi-
legien „de non tolerandis Judeis" waren oft mit sehr hohen finanziellen Ersatzleistungen
verbunden.'10 Selbst höchstrangige Vertreibungsversuche wie der des Mainzer Erzbischofs
1515/16 konnten scheitern.''' Nach außen hin juristisch korrekte Prozessdurchführung war
also auch machtpolitisch opportun.


































